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Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion zur Essen squalität in Lüdenscheider 
Kindertageseinrichtungen im JHA vom 20.10.15  

Welche Qualitätsansprüche an ihr Essen haben die Tr äger der Lüdenscheider Kinderta-
geseinrichtungen? 

Die Vielfalt der Träger von Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid spiegelt sich ebenso in der 
Verpflegung der Kinder wider. Einige Kitas werden durch Caterer beliefert, andere kochen vor Ort. 
Dabei kommen zum einen unterschiedliche Caterer zum Einsatz, zum anderen werden bei der 
Frischküche unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt: sowohl Bio-Produkte, frische Lebensmittel 
vom Markt, Lebensmittel aus Discountern, aber auch Tiefkühl-  oder Convenience-Produkte (z.B. 
vorgefertigte Menü-Komponenten) kommen zum Einsatz. 

Der theoretische Anspruch der Träger an die Verpflegung der Kinder ist sicherlich eine ausgewo-
gene, gesunde und bedarfsgerechte Ernährung unter Berücksichtigung individueller Gegebenhei-
ten bei den Kindern, wie Alter, Lebensmittelunverträglichkeiten, Berücksichtigung  religiöser Hin-
tergründe. Inwieweit die Rahmenbedingungen vor Ort, wie z.B. die finanzielle, personelle oder 
technische Ausstattung diesen Ansprüchen gerecht werden (können), kann seitens der Verwaltung 
nicht pauschal beurteilt werden.  

Bundesweit festgelegte und verbindlich zu erfüllende Standards für die Verpflegung in Kitas gibt es 
jedenfalls nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) hat allerdings einen „Quali-
tätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“ veröffentlicht, welcher gute 
Hinweise zu einer gesundheitsfördernden Ernährung liefert. Ebenso hat die Studie der Bertels-
mann-Stiftung „Is(s)t KiTa gut? KiTa-Verpflegung in Deutschland: Status quo und Handlungsbedar-
fe“ ein differenziertes Bild geliefert, wie unterschiedlich die Handhabung in den Kitas ist und wel-
che Handlungsbedarfe aus den ermittelten Ergebnissen abgeleitet werden können. 

Gibt es eine Grundlage zur Überprüfung der Qualität  in den Einrichtungen? 
Wenn ja, welche ist diese? 
Wenn nein, wann wird sie von der Verwaltung erarbei tet? 
 
Seitens der Verwaltung wird keine Grundlage erarbeitet. Dem Träger bleibt es in der eigenen Ver-
antwortung belassen, wie er vor Ort eine Verpflegung der Kinder sicherstellt. Ein gesetzlich vorge-
gebener einheitlicher Standard kann, dadurch dass es ihn nicht gibt, nicht als Überprüfungsgrund-
lage herangezogen werden. 
 
Wichtig wäre dabei auch, die Kostenstrukturen darzu stellen, um eine Vergleichbarkeit mög-
lich zu machen. Die Ergebnisse der Schuleingangsunt ersuchung sollen hierbei berücksich-
tigt werden. 
Begründung: 
Viele Kinder sind schon im Kindergartenalter fehler nährt. Bedenkt man den Rechtsan-
spruch ab dem ersten Lebensjahr (seit 01.08.2013) m uss die Ernährung von Kleinstkindern 
einen hohen Stellenwert haben. So können früh die r ichtigen Weichen gestellt werden und 
hohe Folgekosten gespart werden. 
 
Aus fachlicher Sicht kann sich der Fachdienst Jugendamt-Kindertageseinrichtungen dieser Ein-
schätzung nur anschließen. Zur Sicherstellung eines entsprechenden Standards wie er seitens der 
DGE entwickelt und vorgestellt wurde, fehlen jedoch vielfach die finanziellen Voraussetzungen. In 
NRW gibt es durch das KiBiz keine Regelungen bezüglich der Qualität der Verpflegung oder der 
personellen Erfordernisse. 
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Im Rahmen der in diesem Jahr neu abgeschlossenen Bildungsvereinbarung NRW, werden jedoch 
die „Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen im Primarbereich in NRW“ gültig.  
(http://www.bildungsgrundsaetze.nrw.de/fileadmin/dateien/PDF/Mehr_Chancen_durch_Bildung.pdf) 

Diese geben zumindest Hinweise auf eine gute Qualität von Nahrungsmitteln, bleiben jedoch sehr 
allgemein und beziehen sich mehr auf den Aspekt, wie Kinder an ein gesundes Trink- und Essver-
halten herangeführt werden können. 

 

 

Detaillierte Ergebnisse zur Kita-Verpflegung in Deutschland liefert die Bertelsmann-Studie „Is(s)t 
KiTa gut? – KiTa-Verpflegung in Deutschland: Status quo und Handlungsbedarfe“ von 2014. 
(https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/isst-kita-gut/) 

Kurz gefasstes Zitat aus den Ergebnissen der Bertelsmann-Studie: 

„Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass eine gute Verpflegungsqualität nur in einer 
Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern, Kommunen, Eltern, Trägern sowie den Kitas 
umgesetzt werden kann.  
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Notwendig sind bundesweit verbindliche Qualitätsstandards für eine hochwertige und ausgewoge-
ne Kita-Ernährung. Dazu gehören zum einen gesetzliche Regelungen zur notwendigen personel-
len und räumlichen Ausstattung der Kitas. Zum anderen müssen sich die genannten Akteure ver-
bindlich über die Finanzierung einer gesunden Verpflegung für alle Kinder verständigen. Ziel muss 
es sein, dass jedes Kind in Deutschland unabhängig von der finanziellen Situation seiner Eltern ein 
hochwertiges Mittagessen in der Kita bekommt. Zudem können mit einem qualitativ guten Verpfle-
gungsangebot im Rahmen der Ernährungsbildung und- erziehung auch zentrale Grundlagen für 
ein langfristig gesundes Ernährungsverhalten gelegt werden.“ 

 

Gez. Ursula Speckenbach 

 

 

 


